
Beilage  Nr . 26/2000 PrZ 531/00-MDBLTG 

Gesetz, mit dem das Vergnügungssteuergesetz 1987 ge ändert wird 
Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

 
Artikel I 
 
Das Vergnügungssteuergesetz 1987, LGBl. für Wien 

43/1987, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. fü r Wien 
1/1995, wird wie folgt geändert: 
 

l. Im § 3 Abs. 3 werden die Beträge von °20 S" durc h 
"1,45 Euro" und der Betrag von "10 S" durch "0,72 E uro" 
ersetzt 

 
2. Im § 3 Abs. 6 wird der Betrag von "10 S" durch " 0,72 

Euro" ersetzt. 
 
3. Im § 4 Abs. 3 wird der Betrag von "9 000 S" durc h 

"655 Euro", der Betrag von "3 500 S" durch "255 Eur o" und der 
Betrag von "2 000 S" durch "146 Euro" ersetzt, 

 
4. Im § 6 Abs. 1 wird der Betrag von "1 500 S" durc h 

"109 Euro" ersetzt. 
 
5. Im § 6 Abs. 2 wird der Betrag von "150 S" durch "10 

Euro" ersetzt. 
 
6. Im § 6 Abs. 3 wird der Betrag von "3 000 S" durc h 

"218 Euro" ersetzt. 
 

7. Im § 6 Abs. 4 wird der Betrag von "18 000 S" dur ch 
"1 308 Euro" ersetzt. 
 

8, Im § 6 Abs. 5 wird der Betrag von "600 S" durch „43 
Euro" ersetzt. 

 
9. Im § 7 Abs. 2  wird der Betrag von "1,50 S durch “0,10 

Euro“ ersetzt. 
 
10. Im § 7 Abs. 3 wird der Betrag von "3 S" durch „ 0,21 

Euro" ersetzt. 
 

11. Im § 8 Abs. 1 wird der Betrag von "1,50 S" durc h „0,10 
Euro“ ersetzt. 

 
12  Im § 8.Abs. 2 wird der Betrag von "3 S" durch "0,21  

Euro" ersetzt. 
 

13. Im § 8 Abs. 4 wird der Betrag von"1 S" durch „ 0,07 
Euro".ersetzt. 
 

14. Im § 13 Abs. 4 Z 2 wird der Ausdruck "Pacht-
schillings" durch "Pachtentgeltes" ersetzt. 



 
15. Im § 19 Abs. 1 werden die Beträge von "300 000 S" 

durch "21 OOO Euro" und der Betrag von "600 000 S" durch "42 
000 Euro" ersetzt, 

l6. Im § 19 Abs. 2 wird der Betrag von "6 000 S" du rch 
"420 Euro" ersetzt. 

Artikel II 

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorblatt 

Problem: 

- Bei den betragsmäßigen Regelungen und der Bezeich nung der 
Währung ist auf die Euro-Umstellung Bedacht zu nehm en. 

Ziel: 

- Berücksichtigung der Euro-Umstellung im Bereich d er betrags-
mäßigen Regelungen sowie der Bezeichnung der Währun g. 

Alternativen: 

- Keine 

EU-Konformität: 

- Gegeben 

Kosten: 

- Keine 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtscha ftsstandort 
Wien: 

- Keine 
 

 

 

 

 

 

 



Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 

Durch die Euro-Umstellung wird die Anpassung der im  Gesetz 
ausgewiesenen Schillingbeträge notwendig. 

B. Besonderer Teil 

Zu Z 1 bis 13: 

Diese Bestimmungen sehen die Umrechnung der im Gese tz 
enthaltenen verschiedenen Schillingbeträge vor, wob ei bei den 
Z 3 bis 8 Glättunger. zu Gunsten der Steuerpflichti gen 
vorgenommen -wurden 

Zu Z 1 bis 13: 

Diese Änderung ist wegen Änderung des Währungsnamen s 
vorzunehmen. 

Zu Z 15 und 16: 

Die Anpassung der Strafbeträge erfolgt unter Beacht ung des 
offiziellen Umrechnungskurses von 13,7603 in der Ar t, dass 100 
S ; Euro entsprechen'. Dieser Umrechnungssch ' üssel , 
gewährleistet, dass die Änderung nicht zu Lasten de r Rechts-
adressaten erfolgt. 


